
Aus der amtlichen Begründung: Der Begriff der „gewerblichen Tätigkeit" wird in der 
Verordnung an verschiedenen Stellen als Unterscheidungsmerkmal herangezogen, 
insbesondere um eine Abgrenzung zum rein privaten Bereich zu erreichen. Von einer 
gewerblichen Tätigkeit im Sinne der Trinkwasserverordnung ist immer dann 
auszugehen, wenn das Zurverfügungstellen von Trinkwasser unmittelbar (etwa zum 
Trinken oder Waschen) oder mittelbar (etwa durch die Zubereitung von Speisen mit 
Trinkwasser) aus einer Tätigkeit resultiert, für die ein Entgelt geleistet wird. Das 
Zurverfügungstellen des Trinkwassers muss dabei zumindest ein Nebenzweck der 
Tätigkeit sein, das heißt, regelmäßig zur Ausübung der Tätigkeit gehören und auch 
erwarteter, mitbezahlter Bestandteil der Tätigkeit sein. Beispiele sind die Vermietung 
von Wohnraum (auch für nur kurze Zeit wie bei einer Ferienwohnung) sowie 
Dienstleistungen von Hotels, Gaststätten oder kommerziellen Sporteinrichtungen. Das 
bloße Vorhandensein einer Toilettenanlage mit Waschbecken, etwa in einem Kaufhaus, 
reicht hierfür nicht aus. 
 


